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Fachbereich Gesundheit 

der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz 

 

Ch. Glosemeyer 

Amtsärztin 



14.11.2019 

 

 

20.12.2019 

  

01.03.2020 

 

31.07.2021 
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Beschluss des Gesetzes in 2./3. Lesung im 

Bundestag 

 

vom Bundesrat gebilligt 

 

in Kraft treten 

 

Stichtag zur Nachweisvorlage in betroffenen    

Einrichtungen  

(für Personen, die am 1. März 2020 bereits  

in den Einrichtungen betreut werden oder tätig 

sind) 
 

 



Masern sind hoch ansteckend und können zu schwer- 

wiegenden Folgeerkrankungen führen.   

   Mittelohrentzündungen,  

    Lungenentzündungen,  

   Gehirnentzündungen 
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Ziel des Gesetzes:  

Schul- und Kindergartenkinder wirksam vor Masern zu schützen 

Quelle:  www.aerztezeitung.de 



Personen, welche in folgenden Einrichtungen  

nach dem IfSG betreut oder beschäftigt sind: 
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Wer muss den Impfschutz nachweisen? 

Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte 

 

 

§33 Nr. 1 

 

 
§33 Nr. 2 

 

 
§33 Nr. 3 

 

 

erlaubnispflichtige Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) 

 

 

 

Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen 
(in denen mehr als 50 % minderjährige Personen betreut werden) 

 

 
§33 Nr. 4 

 

 

Heime 
(in denen mehr als 50 % minderjährige Personen betreut werden) 

 

Bei Neuaufnahmen ab dem 01.03.2020 Nachweis innerhalb         

von 4 Wochen nachreichen (ein fehlender Nachweis darf nicht 

dazu führen, dass eine Unterbringung unterbleibt!!! ) 

 

 



Personen, welche in folgenden Einrichtungen  

nach dem IfSG betreut oder beschäftigt sind: 
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Wer muss den Impfschutz nachweisen? 

Einrichtungen zur gemeinschaftlichen 

Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar 

ausreisepflichtigen, Flüchtlingen, Spätaussiedlern 

 

Bei Neuaufnahmen ab dem 01.03.2020 Nachweis 

innerhalb von 4 Wochen nachreichen  

(ein fehlender Nachweis darf nicht dazu führen, 

dass eine Unterbringung unterbleibt!!! ) 

 

 

§36 Abs.1 Nr.4 

 

 

 

 

 

 



Personen, welche in folgenden Einrichtungen  

nach dem IfSG beschäftigt sind: 
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Wer muss den Impfschutz nachweisen? 

1. Krankenhäuser, 

2. Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

3. Vorsorge- / Rehaeinrichtungen, mit  

     Krankenhausähnlichem Charakter 

4. Dialyseeinrichtungen, 

5. Tageskliniken, 

6. Entbindungseinrichtungen, 

7. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen,  

    die mit einer der in den Nummern 1 bis 6  

    genannten Einrichtungen vergleichbar sind, 

 

§23 Abs.3 Satz 1 

 



Personen, welche in folgenden Einrichtungen  

nach dem IfSG beschäftigt sind: 
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Wer muss den Impfschutz nachweisen? 

8.  Arztpraxen, Zahnarztpraxen, 

9.  sonstige humanmedizinische Heilpraxen, 

     (Hebammen, Ergotherapie, Physiotherapie,  

     Logopädie, Masseur, Podologie, Heilpraktiker,  

     Osteopathen, …) 

10. Einrichtungen des ÖGD, in denen medizinische  

      Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder  

      ambulante Behandlungen durchgeführt werden, 

 

§23 Abs.3 Satz 1 

 



Personen, welche in folgenden Einrichtungen  

nach dem IfSG beschäftigt sind: 
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Wer muss den Impfschutz nachweisen? 

11. ambulante Pflegedienste, die ambulante  

      Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen  

      oder sonstigen gemeinschaftlichen  

      Wohnformen erbringen,  

12. Rettungsdienste 

§23 Abs.3 Satz 1 

 



Personen, welche in den genannten Einrichtungen  
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Wer gilt als Beschäftigte(r)? 

Lehr-, Erziehungs-, Pflege- oder Aufsichtstätigkeiten ausführen  

 

(z.B. Hausmeister, Transport-, Küchen-, Reinigungspersonal,  

Ehrenamtler und Praktikanten) 

 

 Personen die regelmäßig (nicht nur für wenige Tage)  

und nicht nur zeitlich vorübergehend (nicht nur jeweils wenige 

Minuten, sondern über einen längeren Zeitraum) in der Einrichtung 

tätig sind.  



- Kinder unter 1 Jahr können ohne Impfung aufgenommen  

  werden 

- Kinder unter 2 Jahren brauchen mindestens 1 Impfung 

  oder Nachweis einer Masernimmunität 

- Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr 2 Impfungen oder 

  Nachweis einer Masernimmunität 
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Die Masernschutzimpfung für Kinder 

Quelle: www.leps-heinius.de 

Quelle: www.stern.de 

STIKO 



Ausnahmen 
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Die Masernschutzimpfung für Kinder 

Quelle: www.leps-heinius.de 

- Gesetzliche Schulpflicht 

- Gesetzliche Unterbringungspflicht,  

aber: 
 

Meldung an das zuständige Gesundheitsamt!!! 
 

- Impfung wegen medizinischer Kontraindikationen 

nicht  möglich 
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Die Masernschutzimpfung für 

Erwachsene 

Quelle: www.leps-heinius.de 

- vollständiger Impfschutz muss von allen  

 

     nach dem 31. Dezember 1970 geborenen Personen 

 

                  nachgewiesen werden 

 

(2 Impfungen oder Nachweis Masernimmunität) 
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Masernimpfstoffe 

- nur Kombinationsimpfstoffe in Deutschland 

 

- MMR (Masern-Mumps-Röteln) 

 

- MMRV (Masern-Mumps-Röteln-Varizellen) 

 

 

Kosten trägt die Gesetzliche Krankenversicherung 

 

Quelle: www.123rf.com 



                         

      Einhaltung Masernimpfpflicht 

 

                   Nachweis gegenüber Einrichtungsleitung 

 

- vor Beginn der Betreuung oder Aufnahme der Tätigkeit 

  (Neuaufnahmen ab 01.03.2020) 

 

- bis 31.07.2021 bei zu diesem Zeitpunkt bereits Betreuten  

  oder Tätigen 
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 Einhaltung Masernimpfpflicht 

 Nachweisformen gegenüber Einrichtungsleitung 

 

- Impfausweis oder ärztliches Zeugnis über Impfschutz 

  

- ärztliches Zeugnis das Immunität gegen Masern vorliegt 

 

- ärztliches Zeugnis das wegen Kontraindikation Impfung  

   nicht möglich ist  

 

- Bestätigung einer staatlichen Stelle oder Leitung einer  

   anderen Einrichtung, dass Nachweis bereits erbracht  
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Vollständiger Impfstatus Einschüler: 2xMMR 

(Mumps, Masern, Röteln), Varizellen, 

Datenstand 2017 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Quelle: Abteilung Gesundheit im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG 
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Impfdokument 

vorgelegt 

Mumps, Masern, 

Röteln (MMR) 

(1x) 

Mumps, Masern, 

Röteln (MMR) 

(2x) 

Varizellen 

(Windpocken)  

(2x) 

Gebiet Anzahl in % in % in % 

Brandenburg an der Havel 566 99,5 98,1 96,1 

Cottbus 807 98,0 95,0 86,4 

Frankfurt (Oder) 455 98,2 92,5 81,1 

Potsdam 1.874 97,6 91,8 80,9 

Barnim 1.496 97,8 95,8 90,0 

Dahme-Spreewald 1.569 98,8 96,2 92,8 

Elbe-Elster 684 98,2 96,8 93,0 

Havelland 1.686 99,1 95,8 90,9 

Märkisch-Oderland 1.904 99,0 96,5 87,8 

Oberhavel 1.958 98,9 95,9 90,8 

Oberspreewald-Lausitz 923 99,2 96,6 90,8 

Oder-Spree 1.551 98,7 95,1 90,7 

Ostprignitz-Ruppin 866 98,5 95,4 90,0 

Potsdam-Mittelmark 2.060 98,3 95,2 87,2 

Prignitz 635 98,1 95,9 84,9 

Spree-Neiße 888 98,9 96,1 86,5 

Teltow-Fläming 1.364 99,3 96,6 91,4 

Land Brandenburg 22.300 98,6 95,5 89,0 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Quelle: www.spass.net 

Fragen? 


